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Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Landesgrenze

Festsetzungen

Mischgebiet

Maß der baulichen Nutzung
0,4
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Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

Verkehrsflächen, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Sonstige Festsetzungen

Planunterlage

z.B.

z.B.

Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt 

als Höchstmaß z.B. OK 73 m über NHN

z.B. Quartiersgarage mit Wohnen

Straßenverkehrsflächen

Grünfestsetzungen
Öffentliche Grünflächen

Art der baulichen Nutzung

(§ 4 BauNVO)Allgemeines Wohngebiet

(§ 11 BauNVO)Sonstiges Sondergebiet

(§ 19 BauNVO)

QUARTIERSPLATZ

z.B.    Fußgänger- und Radfahrerbereich

z.B.

ÖFFENTLICHE PARKANLAGEz.B.

Straßenbegrenzungslinie

z.B.    Verkehrsberuhigter Bereich

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

(Höhe über Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016)

Flur 13
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans

o

Planunterlage: Flurkarte, ALK 1:1000
Stand: Februar 2022
Höhensystem: DHHN 2016
Lagesystem: ETRS 89

Übersichtskarte M 1 : 10 000

Planzeichnung (Teil A)
Teilfläche 1

Verfahrensvermerke
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom
03.02.2022 und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und
Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch
eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig
möglich.

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Siegel

Die Gemeindevertretung Ahrensfelde hat in ihrer Sitzung am 16.01.2023 die Aufstellung des
Bebauungsplans gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Der Beschluss, den Bebauungsplan
aufzustellen, wurde ortsüblich bekanntgemacht.

Ahrensfelde, Der Bürgermeister

Die von der Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange und
Nachbargemeinden wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom
15.06.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme, auch in Hinblick auf den erforderlichen Umfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, aufgefordert.

Ahrensfelde, Der Bürgermeister

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Zeitraum vom
19.04.2023 bis einschließlich 19.05.2023. Dazu wurden die Abgrenzung des Bebauungsplans
und der Entwurf der Begründung vom 18.04.2023 im Rathaus der Gemeinde Ahrensfelde,
Zimmer 108 im EG, Lindenberger Straße 1, Ortsteil Ahrensfelde, 16356 Ahrensfelde jeweils
Montag und Mittwoch von 8:00 Uhr bis 14:30 Uhr, dienstags von 8:00 Uhr bis 12:00 und von
14:00 Uhr bis 18:30 Uhr, donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:30
Uhr sowie freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich ausgelegt.

Ahrensfelde, Der Bürgermeister

Die Gemeindevertretung Ahrensfelde hat am .................. in öffentlicher Sitzung den Entwurf des
Bebauungsplans mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

Ahrensfelde, Der Bürgermeister

Die nach § 4 Abs. 2 BauGB Beteiligten wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom
.................... von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt und um Abgabe einer Stellungnahme
gebeten.

Ahrensfelde, Der Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ..............., bestehend aus der
Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen und der Begründung, wurde in der Zeit
vom................. bis ..................... nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht und konnte
während folgender Zeiten
Montag von

Dienstag von
Mittwoch von
Donnerstag von
Freitag von
im Rathaus der Gemeinde Ahrensfelde eingesehen werden. Eine zusätzliche Einsichtnahme in
die Planunterlagen bestand nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten. Die
Beteiligung der Öffentlichkeit ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am
..................... im Amtsblatt Nr. .... der Gemeinde Ahrensfelde ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Ahrensfelde, Der Bürgermeister

Die vorgetragenen Bedenken und Anregungen sowie die Stellungnahmen der Behörden und
Träger öffentlicher Belange wurden von der Gemeindevertretung Ahrensfelde in öffentlicher
Sitzung am ................... behandelt. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Ahrensfelde, Der Bürgermeister

Der Bebauungsplan Ahrensfelde „Ulmenallee“, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen
Festsetzungen und der Begründung, wurde am ................. von der Gemeindevertretung
Ahrensfelde gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen (Beschluss-Nr. ...............).

Ahrensfelde, Der Bürgermeister

Die Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen
Festsetzungen, wird hiermit ausgefertigt.

Ahrensfelde, Der Bürgermeister

Der Beschluss des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf Dauer
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt
Auskunft zu erhalten ist, sind am ........................ im Amtsblatt Nr. ........ der Gemeinde
Ahrensfelde ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen
(§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§
44 BauGB) hingewiesen worden.

Ahrensfelde, Der Bürgermeister

Die Satzung ist am     .    .         in Kraft getreten.

Ahrensfelde, Der Bürgermeister

Entwurf vom 16.05.2025
Noch nicht rechtsverbindlich!

Gemeinde Ahrensfelde
Bebauungsplan

„Ulmenallee“

Planzeichnung (Teil A)
Planzeichenerklärung

N

Bebauungsplan „Ulmenallee“

Ortsteil Ahrensfelde

Planzeichnung Teil A und B
Entwurf
Mai 2025

Maßstab 1 : 1.000

BSM - Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH
Tel.: 030 896003-0
E-Mail: bsm@bsm-berlin.de
Website: www.bsm-berlin.de
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III Pflanzlisten
Pflanzliste Nr. 1a (Großkronige Baumarten)
Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Alnus glutinosa Schwarzerle
Betula pendula Hänge-Birke
Carpinus betulus i.S. Hainbuche Pflanzliste Nr. 1b (Kleinkronige Bäume / Obstbäume)
Corylus colurna Baum-Hasel Acer campestre Feld-Ahorn

Fraxinus excelsior Gemeine Esche Corylus colurna Baum Hasel

Fagus sylvatica Rotbuche Crataegus x lavallei  Apfeldorn

Prunus avium Vogelkirsche Malus sylvestris Wildapfel

Quercus petraea Trauben-Eiche Malus i.S. Zierapfel
Quercus robur Stiel-Eiche Pyrus pyraster Wildbirne
Sorbus aria Echte Mehlbeere Prunus avium Wildkirsche

Tilia cordata Winter-Linde Prunus padus Traubenkirsche

Ulmus laevis Flatterulme Salix alba Silber Weide

Ulmus minor Feld-Ulme Salix caprea Sal-Weide

Sambucus nigra Schwarzer Holunder Salix fragilis Bruchweide

Planzliste 2 (Straucharten)
Acer campestre Feld-Ahorn Rosa canina Hunds-Rose
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Rosa corymbifera Heckenrose
Corylus avellana Hasel Rosa rubiginosa Weinrose
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn Salix cinerea Grauweide
Euonymus europaeus Europäisches Pfaffenhütchen Salix pentandra Lorbeerweide
Frangula alnus Faulbaum Salix triandra Mandelweide
Prunus spinosa Schlehe Salix viminalis Korbweide
Rhamnus carthatica Kreuzdorn Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Ribis rubrum Stachelbeere

Text (Teil B)

I Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
1. In den allgemeinen Wohngebieten sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4

(Gartenbaubetriebe) und Nr. 5 (Tankstellen) der Baunutzungsverordnung nicht zulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

2. Im Mischgebiet sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten nicht zulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

3. Im Mischgebiet MI 1 in der Teilfläche MI 1.1 innerhalb der Fläche A1,A2,A3,A1 und in der
Teilfläche MI 1.2 innerhalb der Fläche B1,B2,B5,B6,B1 sind Wohnungen nicht zulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und 8 BauNVO)

4. Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Quartiersgarage und Wohnen" dient
vorwiegend der Anlage einer Quartiersgarage mit  Wohnbebauung.
Zulässig sind:
- Garagengebäude, Mobilitätsstationen inkl. Car-Sharing und Fahrradstellplätze und
- Wohngebäude.
Ausnahmsweise können im 1. Vollgeschoss zugelassen werden:
- Schank- und Speisewirtschaften, Läden und sonstige Gewebebetriebe, die das Wohnen

nicht wesentlich stören.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
5. In dem Mischgebiet, mit Ausnahme der Fläche A1,A2,A3,A1 in der Teilfläche MI 1.1 und der

Fläche B1,B2,B5,B6,B1 in der Teilfläche MI 1.2, und den allgemeinen Wohngebieten kann
ausnahmsweise eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl um bis zu 0,05 für
Terrassen zugelassen werden.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2, 5 und 6 BauNVO)

6. In der Teilfläche MI 1.1 des Mischgebiets MI 1 und den Teilflächen WA 1.1 und WA 1.2 des
allgemeinen Wohngebiets WA 1 sowie den allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 6 darf
die festgesetzte zulässige Grundflächenzahl durch die Fläche von Stellplätzen und ihren
Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung bis zu einer
Grundflächenzahl von 0,6 überschritten werden.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

7. In der Teilfläche WA 1.3 des allgemeinen Wohngebiets WA 1 und der Teilfläche WA 2.2 des
allgemeinen Wohngebiets WA 2 darf die festgesetzte zulässige Grundflächenzahl durch die
Fläche von Stellplätzen und ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 der
Baunutzungsverordnung bis zu einer Grundflächenzahl von 0,5 überschritten werden.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

8. In der Teilfläche MI 1.2 des Mischgebiets MI 1 und im allgemeinen Wohngebiet WA 7 darf
die festgesetzte zulässige Grundflächenzahl durch die Fläche von Garagen- und Stellplätzen
mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung bis
zu einer Grundflächenzahl von 0,75 überschritten werden.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

Überbaubare Grundstücksfläche

9. Eine Überschreitung der grünflächenseitigen Baugrenzen durch untergeordnete
Gebäudeteile ist nicht zulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO)

Weitere Arten der Nutzung
10. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche besonderer

Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Immissionsschutz
11. Zum Schutz vor Anlagenlärm des benachbarten Kraftwerks sind schutzbedürftige

Aufenthaltsräume im allgemeinen Wohngebiet WA 1 in der Teilfläche WA 1.1 mit zu den
Linien C2-C7 und C7-C8 und in der in der Teilfläche WA 1.3 mit zu den Linien E1-E2 und
E2-E3 sowie im allgemeinen Wohngebiet WA 2 in der Teilfläche WA 2.1 innerhalb der
Fläche G1,G2,G3,G4,G1 mit zu den Linien G1-G2 und G2-G3 ausgerichteten öffenbaren
Fenstern unzulässig. Es können auch bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen
werden.
In Wohnungen
- mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen muss in mindestens einem Aufenthaltsraum,
- mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen muss in mindestens der Hälfte der

Aufenthaltsräume
jeweils mindestens ein Fenster zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet sein.
Lärmabgewandt sind solche Außenwände, bei denen der Winkel zur Achse der davor
liegenden Linie mehr als 89 Grad beträgt.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

12. Zum Schutz vor Anlagenlärm des benachbarten Kraftwerks sind schutzbedürftige
Aufenthaltsräume im allgemeinen Wohngebiet WA 1 in der Teilfläche WA 1.2 mit zu der Linie
D2-D5 und in der Teilfläche WA 1.4 mit zu der Linie F1-F5 sowie im allgemeinen
Wohngebiet WA 2 in der Teilfläche WA 2.2 innerhalb der Fläche H1,H2,H5,H7,H8,H6,H1 mit
zu der Linie H1-H8 ausgerichteten öffenbaren Fenstern unzulässig. Es können auch
bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.
In Wohnungen
- mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen muss in mindestens einem Aufenthaltsraum,
- mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen muss in mindestens der Hälfte der

Aufenthaltsräume
jeweils mindestens ein Fenster zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet sein.
Lärmabgewandt sind solche Außenwände, bei denen der Winkel zur Achse der davor
liegenden Linie mehr als 100 Grad beträgt.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

13. Zum Schutz vor Verkehrslärm sind jeweils in dem Mischgebiet MI 1 in der Teilfläche  MI 1.4
innerhalb der Fläche D1,D2,D3,D4,D1, dem allgemeinen Wohngebiet WA 1 in der Teilfläche
WA 1.2 sowie in der Teilfläche WA 1.4 innerhalb der Fläche F1,F2,F3,F4,F1, dem
allgemeinen Wohngebiet WA 2 in der Teilflächen WA 2.2 innerhalb der Fläche
H1,H2,H3,H4,H5,H6,H1 sowie dem allgemeinen Wohngebiet WA 5 innerhalb der Fläche
J1,J2,J3,J4,J1 die festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen erst dann zulässig,
wenn entlang der Lindenberger Straße in einer Tiefe von 25 m ab der
Straßenbegrenzungslinie in jeweils desselben Baugebiets oder des südlich angrenzenden
Baugebiets eine durchgehende Bebauung mit einer Mindestanzahl von zwei Vollgeschossen
errichtet ist oder öffentlich-rechtlich gesichert ist, sodass die durchgehende Bebauung
spätestens bei Nutzungsaufnahme errichtet ist. Die durchgehende Bebauung darf alle 25 m
Länge eine Öffnung von maximal 10 m aufweisen.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

14. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung
von baulichen Anlagen die Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume der Gebäude
im Geltungsbereich des Bebauungsplans ein bewertetes Gesamt-Bauschalldämm-Maß
(R‘w,ges) aufweisen, das nach folgender Gleichung gemäß DIN 4109-1:2018-01 zu ermitteln
ist:
R’w, ges = La – KRaumart
mit La = maßgeblicher Außenlärmpegel
mit KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen
  = 35 dB für Büroräume und Ähnliches

Die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels La erfolgt hierbei entsprechend
Abschnitt 4.4.5.3 gemäß DIN 4109-2:2018-01.
Dabei sind die lüftungstechnischen Anforderungen für die Aufenthaltsräume durch den
Einsatz von schallgedämmten Lüftern in allen Bereichen mit nächtlichen Beurteilungspegeln
>50 dB(A) zu berücksichtigen.
Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu
erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-2:2018-01
geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten.
Die zugrunde zu legenden maßgeblichen Außenlärmpegel (La) sind aus den ermittelten
Beurteilungspegeln des Schallgutachtens Gutachten Nr. 047O2 G1 von Genest und Partner
vom 14.05.2025 abzuleiten, welches Bestandteil der Satzungsunterlagen ist.
Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die im
Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend sind.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

15. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in dem Mischgebiet MI 1 in der Teilfläche MI 1.4, dem
allgemeinen Wohngebiet WA 1 in der Teilfläche WA 1.4, dem allgemeinen Wohngebiet WA 2
in der Teilflächen WA 2.2 sowie dem allgemeinen Wohngebiet WA 5 entlang der
Lindenberger Straße in einer Tiefe von 25 m ab der Straßenbegrenzungslinie
- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen mindestens ein Aufenthaltsraum,
- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindestens die Hälfte der
Aufenthaltsräume
mit jeweils mindestens einem Fenster zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet sein. Von der
Regelung ausgenommen sind Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht
zu einer lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind.
Für Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer lärmabgewandten
Seite ausgerichtet sind, gilt Folgendes:
- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen müssen in mindestens einem
Aufenthaltsraum,
- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen in mindestens der Hälfte
der Aufenthaltsräume
durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher
Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein
Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei
mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.
Von der Lindenberger Straße abgewandt sind solche Außenwände, bei denen der Winkel
zur Achse des davor gelegenen Straßenabschnitts mehr als 100 Grad beträgt.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

16. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in dem Mischgebiet MI 1 in der Teilfläche MI 1.2, dem
allgemeinen Wohngebiet WA 2 in den Teilflächen WA 2.3 und WA 2.4 sowie den
allgemeinen Wohngebieten WA 3 und WA 4 mindestens ein Aufenthaltsraum von
Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens die
Hälfte der Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern zu der von der Lindenberger
Straße abgewandten Gebäudeseite orientiert sein.
Bei Wohnungen mit Fenstern zur Lindenberger Straße, die nicht über mindestens ein
Fenster zur straßenabgewandten Gebäudeseite verfügen, sind die lüftungstechnischen
Anforderungen für die schutzwürdigen Räume durch den Einsatz von schallgedämmten
Lüftern in allen Bereichen mit Nacht-Beurteilungspegeln >= 50 dB(A) zu berücksichtigen
oder es müssen im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige Maßnahmen
bautechnischer Art durchgeführt werden.
Von der Lindenberger Straße abgewandt sind solche Außenwände, bei denen der Winkel
zur Achse des davor gelegenen Straßenabschnitts mehr als 100 Grad beträgt
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

17. Zum Schutz vor Verkehrslärm sind entlang der Lindenberger Straße in einer Tiefe von 25 m
ab der Straßenbegrenzungslinie mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche
(z.B. Loggien, Balkone, Terrassen) nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien
zulässig.
Von der Regelung ausgenommen sind Wohnungen, die über mindestens einen baulich
verbundenen Außenwohnbereich verfügen, der von der Straße abgewandt ist.
Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen entlang der
Lindenberger Straße ist mindestens ein baulich verbundener Außenwohnbereich als
verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten.
Von der Lindenberger Straße abgewandt sind solche Außenwände, bei denen der Winkel
zur Achse des davor gelegenen Straßenabschnitts mehr als 100 Grad beträgt.
(Rechtssgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

18. Zum Schutz vor Lärm sind die Decken der Quartiersgarage schallabsorbierend auszuführen,
es sind auch Maßnahmen gleicher Wirkung zulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Grünfestsetzungen
19. Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete und des Mischgebiets sind mindestens 5% der

Grundstücksfläche mit Sträuchern und hecken zu bepflanzen. Je 1,5 m² ist ein Strauch der
Pflanzliste Nr. 2 mit einer Mindestpflanzgröße von 60 cm zu pflanzen. Die Bepflanzung ist zu
erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB)

20. In dem Mischgebiet MI 1, mit Ausnahme der Fläche A1,A2,A3,A1 in der Teilfläche MI 1.1
und der Fläche B1,B2,B5,B6,B1 in der Teilfläche MI 1.2, und in den allgemeinen
Wohngebieten sind ebenerdige Stellplätze durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu
gliedern. Je vier Stellplätze ist ein standortgerechter, großkroniger Baum der Pflanzliste 1a
mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang nachzupflanzen. Dabei sind Baumscheiben mit einer Größe von mindestens 9,0 m²
herzustellen, deren Breite 2,0 m nicht unterschreiten darf. Eine Zusammenfassung zu
Baumgruppen ist zulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. 25 a) BauGB)

21. In dem allgemeinen Wohngebiet WA 6 ist pro angefangener 500 m² Grundstücksfläche
mindestens ein standortgerechter, großkroniger Laubbaum der Pflanzliste 1a mit einem
Stammumfang von mindestens 16 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
nachzupflanzen. Es können anstelle eines großkronigen Laubbaumes auch zwei
kleinkronige Bäume oder Hochstamm-Obstbäume der Pflanzliste 1b gepflanzt werden.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB)

22. In den öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind mindestens 60 standortgerechte,
großkronige Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm zu pflanzen, dauerhaft
zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Dabei sind Baumscheiben mit einer Größe von
mindestens 9,0 m² herzustellen, deren Breite 2,0 m nicht unterschreiten darf. Es wird
empfohlen Arten der Pflanzliste 1a zu verwenden.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB)

23. In dem Mischgebiet innerhalb der Fläche B1,B2,B5,B6,B1 der Teilfläche MI 1.2, dem
sonstigen Sondergebiet und in den allgemeinen Wohngebieten WA 4, WA 6, WA 7 und
WA 8 sind mindestens 50 % der Dachflächen extensiv zu begrünen. Dabei sind Dachflächen
von Garagen sowie von Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung nicht
mitzurechnen. Der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss mindestens 8 cm betragen.
Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Solaranlagen sind
aufgeständert über der Begrünung zulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

24. Das innerhalb der Baugebiete anfallende Niederschlagswasser ist soweit es nicht als
Brauchwasser genutzt wird zurückzuhalten, zu verdunsten oder zu versickern. Eine
Einleitung des Niederschlagswassers in die Regenwasserkanalisation ist je Baugebiet und
Teilfläche auf folgende Menge begrenzt:
WA 1.1 0,37 l/s WA 1.2 0,35 l/s WA 1.3 0,53 l/s
WA 1.4 0,68 l/s WA 2.1 0,38 l/s WA 2.2 0,46 l/s
WA 2.3 0,21 l/s WA 2.4 0,34 l/s WA 3 0,42 l/s
WA 4 1,14 l/s WA 5 0,22 l/s WA 6 3,51 l/s
WA 7 0,73 l/s WA 8 0,45 l/s MI 1.1 0,96 l/s
MI 1.2 1,16 l/s MI 1.3 0,31 l/s MI 1.4 0,50 l/s
SO 0,69 l/s
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 54 Abs. 4 BbgWG)

Sonstige Festsetzungen
25. Im Mischgebiet MI 1 in der Teilfläche MI 1.1, mit Ausnahme der Fläche A1,A2,A3,A1, und

der Teilfläche MI 1.3 auf der Fläche C1,C2,C5,C6,C1 sowie im allgemeinen Wohngebiet
WA 1 in der Teilfläche WA 1.1 innerhalb der Fläche C2,C3,C4,C5,C2 ist die festgesetzte
Wohnnutzung bis zur Aufgabe der Nutzung der Kompostieranlage auf dem Grundstück
Neuer Schwanebecker Weg 2 unzulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

26. Im Mischgebiet MI 1 in der Teilfläche MI 1.4, in dem allgemeinen Wohngebiet WA 1 in der
Teilfläche WA 1.4 und dem allgemeinen Wohngebiet WA 2 in den Teilflächen WA 2.2 und
WA 2.4 ist entlang der Lindenberger Straße in einer Tiefe von 25 m ab der
Straßenbegrenzungslinie das oberste Vollgeschoss als Dachgeschoss in Form eines
Satteldachs, Mansardendachs, Walmdachs, Krüppelwalmdachs oder Pultdachs
auszubilden.  Pultdächer sind traufständig zur Lindenberger Straße anzuordnen, d.h. die
straßenseitigen Trauflinien sind parallel zu der festgesetzten Straßenbegrenzungslinie
dieser Straße auszurichten. Ausnahmsweise können Abweichungen hinsichtlich der
Parallelität bis zu einem Maß von 10 Grad zugelassen werden.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Abs. 9 BbgBO)

II Hinweise

1. Die Beräumung des Plangebiets darf nur in der Zeit von September bis März stattfinden.

2. Im öffentlichen Raum sind staubdichte Leuchten zu verwenden.

3. Bei Verlust von Fortpflanzungsstätten geschützter Vogelarten sind in gleicher Anzahl
Ersatz-Niststätten in räumlicher Nähe zu schaffen.

4. Sollten bei Erdarbeiten Funde oder Befunde (z. B. Steinsetzungen, Verfärbungen,
Scherben, Knochen, Metallgegenstände o. ä.) entdeckt werden, sind diese unverzüglich
der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Barnim anzuzeigen
(§11 BbgDSchG).

5. Die textlichen Festsetzungen Nr. 3, Nr. 11 und Nr. 12 sind aufgrund der Lärmeinwirkungen
des benachbarten Gasturbinenkraftwerks erforderlich.
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